
So sparen Sie noch zusätzlich mit Business Fit

1. Profitieren Sie von unserem Gesundheitsrabatt von 10 % auf den Beitrag des Tarifs KVS, wenn Ihre Werte  
 bei regelmäßigen Gesundheits-Checks im Normbereich liegen. 
2. Erhalten Sie bereits nach einem Kalenderjahr eine Beitragsrückerstattung*, wenn Sie keine Leistungen zur  
 Abrechnung einreichen.  

leistungsfreie Jahre

reduzierter Beitrag

1

200,–

2

300,–

3

400,–

4

500,–

*  Die Beitragsrückerstattung ist erfolgsabhängig. Sie wird aus Überschüssen 
finanziert und muss jährlich neu festgelegt werden. Die dargestellte 
Regelung ist die aktuell gültige, die auch für die Zukunft vorgesehen ist. 
Für Kinder und Jugend liche gelten jeweils 50 % der angegebenen Beträge. 

 • Auch für Familien mit Kindern sind die Beiträge oftmals 
günstiger als bei der gesetzlichen Krankenkasse.

 • Mit Business Fit können Sie zu vereinfachten Bedin-
gungen im 4., 6. und 8. Versicherungsjahr in einen 
HanseMerkur Tarif mit höheren Leistungen wechseln. 

 • Für Zahnersatz bekommen Sie bis zu 80 % der Kosten 
erstattet, bis zum Höchstsatz der Gebührenordnung.

 • Die Kosten für Zahnreinigung übernehmen wir bis  
zu 120,– EUR pro Jahr. Ein eventueller Anspruch auf 
Beitragsrück erstattung bleibt bestehen.

 • Wenn Sie Ihr krankes Kind betreuen müssen, überneh-
men wir pro Jahr bis zu 500,– EUR Betreuungsgeld. 

 • Das Betreuungsgeld wird bis zur Vollendung des  
12. Lebensjahres Ihres bei der HanseMerkur versicher-
ten Kindes gezahlt.

 • Wir zahlen Ihnen zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen, 
und zwar ohne Berücksichtigung Ihres Selbstbehaltes 
oder Ihrer Beitragsrückerstattung. Hierfür erhalten Sie 
je nach Alter von uns vorbereitete Vordrucke für 
Vorsorge untersuchungen.

Business Fit – gesunde  
Leistungen für Arbeitnehmer
Die komplette Krankenvollversicherung für preisbewusste Angestellte
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Diese Leistungen sind Ihnen mit Business Fit sicher:

Ambulante und stationäre Leistungen (Tarif KVS + EKV)
 • 100 % bei Erstbehandlung durch den Primärarzt* 
 • 80 % bei Erstbehandlung durch einen Facharzt. Wird im Anschluss wegen der gleichen Erkrankung 
und des gleichen Versicherungsfalles ein Primärarzt aufgesucht, gilt das Primärarztprinzip in der 
Folge als erfüllt, die Leistung erhöht sich auf 100 %.

 • Heilmittel zu 90 % und Hilfsmittel zu 100 %
 • 80 % bei Naturheilarzt und Heilpraktiker (bis 1.000,– EUR Rechnungsbetrag pro Jahr)
 • Umfangreiche Vorsorgeuntersuchungen
 • 70 % bei Psychotherapie für max. 50 Sitzungen pro Jahr
 • 100 % bei Zahnbehandlung bis zum Regelhöchstsatz der Gebührenordnung 
 • 80 % bei Zahnersatz bis zum Höchstsatz der Gebührenordnung
 • Volle Erstattung der Kosten für den Krankentransport ins nächste geeignete Krankenhaus
 • Volle Kostenerstattung bei stationärer Behandlung in der allgemeinen Pflegeklasse ohne  
Selbstbeteiligung

 • Für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre gibt es grundsätzlich keine Selbstbeteiligung
Pflegepflichtversicherung (Tarif PVN)
 • Absicherung für den Pflegefall im Rahmen des gesetzlichen Leistungsumfangs

Diese Leistungen können Sie nach Ihren Wünschen zusätzlich abschließen:

Behandlung im Krankenhaus (Tarif PSV)
 • Ein- oder Zweibettzimmer inklusive Spezialistenbehandlung als Privatpatient

Vorsorge für die Pflege (Tarif PG)
 • Im Pflegefall Auszahlung des vereinbarten Pflegemonatsgeldes ohne Nachweis von Kosten

Absicherung gegen Verdienstausfall für Selbständige und Arbeitnehmer (Tarif T)
 • Absicherung von max. 80 % des Einkommens möglich

Kurtagegeld (Tarif KUT)
 • Leistungen für ambulante und stationäre Kuren bis zu 150,– EUR pro Tag

Reduzierung des Selbstbehaltes (Tarif SBE)
 • Erstattung der tariflich vorgesehenen jährlichen Selbstbeteiligung ab einem Alter von 65 Jahren

Reduzierung des Monatsbeitrages (Tarif BEN)
 • BEN/100 reduziert den Monatsbeitrag ab einem Alter von 65 Jahren, beispielsweise um 100,– EUR.

Ihre Leistungen 
auf einen Blick
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* Als Primärarzt gilt: Facharzt für Allgemeinmedizin, praktischer Arzt, Internist ohne Schwerpunktbezeichnung, der an der  
hausärztlichen Versorgung teilnimmt, Facharzt für Frauenheilkunde, für Augenheilkunde und für Kinderheilkunde sowie  
Arzt für ambulante Operationen und die Erstversorgung, wenn in einem akuten Notfall kein Primärarzt erreichbar ist. 

Es gelten die jeweiligen Versicherungsbedingungen.


